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Würde von 
Menschen mit 
Behinderungen 
Achtung im Recht, 
Schutz in der Gesellschaft 

Von Fe lix Welti 

"Alle Melischen sind lrei undgJeich an 
Wurde und Rechten geboren. " 

Allgemeine Erklä rung der Menschen· 
rechte vom 10. Dezember 1948 

"Die Würdedes Menschen ist unan
tostbar. Sie zu achten undzu schützen 

ist Verpflichtung a/Jer staatlichen 
Gewalt. " 

Art. lAbs. J Grundgcsetz der Bu ndesl'e
publi k Deutsc hl and vom 23. Mai 1949 

Die Menschenwürde ist im Gespräch. 
Bei vielen aktuellen politischen und 
rechtlichen Themen wird sie als Argu
ment herangezogen, sei es, wenn Fol· 
ter als polizei liches MiUel oder Flug
zeugabseh ilsse Zlll' Terrorbekämpfung 
diskutiert werden, in den Deballen um 
vorgeburtliehe Diagnostik, med izini
sche Versuche ohne Einwilligung, Ster
beh ilfe bei Komapatienlen oder Klo
nen, sei es bei Hat1Z IV oder wenn zu 
entscheiden ist, ob in Deutschland eine 
Live-Peep-Show, Zwergen-Weitwurf 
mit Kleinwüchsigen oder Kriegsspiele 
in einem Laserdome zulässig sind. 

Seit die Menschenwürde am Anfang 
des Grundgesetzes steht, warnen Ju
risten davor, das Argument mit ihr bei 

Alltagsproblemen zu verschleißen. Die 
aufgeregte Medien·Geselischaß neigt 
in der Tat dazu, starke und stärkste Be· 
griffe zu verwenden, ob es passt oder 
nicht. Auch als Reaktion auf eine mög
liche Inflationierung verstehen sich 
Stimmen, die den Anwendungsbereich 
der Menschenwilrde eng fassen oder 
von ihr absolu t gesehiltzte Rechte ei ner 
Abwägu ng zugängl ich machen wol len. 

Die Debatten darllber unter Juristen 
haben es bis auf die vorderen Seiten 
der Tageszeitungen geschaffi. Ist dic 
Mensehenwlirde also nicht nur ins 
Gespräch, sondern auch ins Gerede 
gekommen? Wird sie im Diskurs ver
schl issen, wie man es auch bei Freiheit, 
Gleichheit und Solidarität manchmal 
bc rtirchten kan n, die f1Irallcs,jedes und 
ihr Gegen teil in Anspmch genommen 
werden? 

Einer der Prüfsteine für die Bedeutung 
des Satzes von der Menschenwürde ist, 
ob und wie er auch behinderten Mell
sehen Achtung und Schutz des Rechts 
vennittel n kann. Das gi lt gerade rur 
geistig und seelisch beh inderte Men· 
schen, die nicht vemünßig wie andere 
am Diskurs der Gescllschaß teilneh
men oder Menschen, die sich gar nicht 
mehr artikulieren können. 

Es gilt aber auch fiir alle, die ihre Per
sön lichkeit missachtet sehen, weil sie 
nicht so arbeiten oder lernen können 
wie andere, wei l sie anders aussehen 
oder sich anders artikulieren. Ist der 
erste Artikel des Gnmdgesetzcs nil' sie 
ei n leeres Versprechen oder Grundlage, 
um ihre Rechte und ih re Teilhabe zu si
chern? 
Die Idee der Menschenwürde stammt 
aus unserer antiken und chri stlichen 
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Tradition. In der Philosophie der Auf
klärung, vor allem bei Immanucl Kant, 
wurde sie mi t den Idccll der fähigkeit 
zu vCn1linftigcm Handeln, der Frei heit 
und der Gleichheit verbunden. Aber 
erst nach der Überwi ndung des nati
onalsozialistischen Staates sahen die 
Vereinten Nationen und die Bundesre
publik DeulschlanddicNotwendigkei l, 
allsrlem philosophischen einen Rechts
begriff zu machen. 

Seitdem stein das Bekenntnis zur 
Menschenwürde an der Spi lze der 
Menschen- und Grundrechte. Die 
Menschenwürde ist historisch eine 
Antithese zur Barbarei e ines Staates, in 
dem geistig beh inderte Menschen ent
rechtet und getötet wurden. Das ist ei n 
starkes Argument. Aber was folgt dar
aus? 

Um den Inhalt des Menschenwürdesat
zes zu bestimmen, gritTen Juristen auf 
Kant zurüek. Der hatte in der .. Meta
physik der Sitten" geschrieben: 

.. A /lein der Mensch als Person be
trachtet. d. i. als Subjekt einer mora
lisch-praklischen Vernllnft, ist über al
len Preis erhaben; denn als ein solcher 
(. .. ) isl er nicht nur bloß ein Millel zu 
anderer ihren, ja selbst seinen eigenen 
Zwecken, sondern als Zweck an sich 
selbst zu schützen. d. i. er besitzl eine 
Würde (einen absoluten inneren Wert), 
wodurch er allen anderen vernünftigen 
Weltwesen Achtllng fiir ihn abnötigt, 
sich lIIil jedem anderen dieser Art zu 
messen lind aul den Fuß der Gleichheit 
zu setzen. " 
In kürzercr Fornl wurde diese Formel 
bekannt und ziticl1: Der Mensch dür
fe dem Staat und dem Mitbürger nicht 
Mittel, sondern müsse Selbstzweck 

sein. Doch d iese Fonnel irritierte auch: 
Instrumentalisiert des Staat nicht den 
Wehrpflichtigen oder Steuerbürger? 
Verzwccken sich die Menschen im so
zialen Umgang nicht ständig gegensei
tig: in der Arbeit, im Konsum, ja selbst 
in der Ehe? Wi rd hier an den egoisti
schen Antrieben von Mensch und Ge
sellsc haft vorbeimoralisiert? 

Liest man genau nach, so hat Kant da
gegen nichts einzuwenden. Aber der 
Mensch daneben "nicht nur" Mittel zu 
anderen Zwecken sein. Den Bürger und 
den Mitmenschen zugleich als "Zweck 
an sich selbst" zu sehen, sollte das bür
gerlich-aufgeklärte Zeitalter auszeich
ne n: Der Bürger ist nicht nur dem Gc
setz unterworfen, er hat auch Rechte. 
Wer im Mitmenschen nur Arbeitskraft 
oder Schuldtitel sieht, macht ihn zum 
Sklaven - die bürgerliche Gesellschaft 
zum Vertragspartner. Dazu muss er vor 
Staat und Recht als Person und vor sei
nen Mitmenschen als Persönl ichkeit 
anerkannt sein. DieseAnerkennungdes 
Anderen erwies s ich a ls attraktives Mo
del l. Mit Freien und Gleichen konnten 
sich Gesellschaft und Ökonomie besser 
entfalten. 

"Gut ist, was nützlich ist" 

Diejenigen, d ie von Vertragsfreiheit 
und RechlSgleichheit besonders profi
tierten, fanden auch eine Philosophie 
dazu, den Uti litarismus: Gut ist, was 
nützlich is l. Wer seinen Nutzen nicht zu 
mehren versteht, iSl dafiirsel bst verant
wortlich . Wer nicht verantwortlich und 
nützlich sein kann, steht außerhalb des 
Spiels. So wurde das bllrgerl iche Zeital
ter auch zur Ära der Ausgrellzung geis
tig und seelisch behinderter Menschen. 

SozialledlL+Prlxll l101 
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die in Anstalten und Asylen abgeson· 
dert wurden. Das Bürgerliche Recht 
schloss sie von der Vertragsgesel lschaft 
weitgehend aus. Das Wahlrecht verlor 
zunächst noch jeder, der von Fürsorge 
abhängig war. Fürsorge wurde zwar 
gewährt, doch ihr Zweck war vor allem 
die öffentliche Ordnung. Einklagen 
konnte man sie nicht. 

Mensch oder Person 

Diese Denkströmung ist auch heute 
aktuel l. Philosophen wie Peter Singer 
und Juristen wie Reinhard Merkel set· 
zen die Fähigkeit, Rechte zu haben, in 
Beziehung zur Fähigkeit, vernünftig 
zu handeln und Interessen zu haben. 
Der Umkehrschluss: Von wem ange· 
nom men wird, er habe keine Interes· 
sen mehr - etwa schwerstbehinderte 
Neugeborene oder Komapatienten - , 
braucht von Staat und Mitmensch nicht 
mehr oder nur noch eingeschränkt an· 
erkannt zu werden. So kann darüber 
philosophiert werden, ob es einen Un· 
terschied zwischen Mensch und Person 
gibt, also Menschen, die Nicht·Pcrso· 
nensind. 
Es kann sogar scheinen, dass diese Po. 
sition sich aufKant berufen kann. Denn 
er begründet die wechselsei tige Aller· 
kennung bekanntlich mit der Vern unft. 
Aber - und dies übersieht, wer einer 
Philosophie des individuellen Nutzens 
anhängt - diese Vernunft ist nicht nur 
eine isol ierteSacheder Individuen . Die 
Vernunft, die die Menschen des bürger· 
lichen Zeitalters reich, gebildet und fa· 
hig zur Demokratie macht, ist auch eine 
gemeinsameAngelegenheil. Sie äußert 
sich in gesellschaftl icher Arbeitsteilung 
und dem gemeinsamen Schatz an Er· 
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fahrung, Wissen und Werten, der nicht 
privatisiert werden kann. Das Subjekt 
diescr Vernunft kennt auch Kant, wenn 
er sagt: 
.. Hcmdle so, dass du die Menschheit, 
sowohl in deiner Person als il1 der Per· 
son eines jeden anderen, jederzeit ZlI· 

gleich als Zweck, niemals bloß als Mit
lei brauchesi. " 

Jedem Teil dieser Menschheit kommt 
die Menschenwürde zu, unabhängig 
von der eigenen aktuellen Vernunft. 
Das ist auch das M enschenbi ld, das dem 
Gmndgesctzzu Gmnde liegt. Dass dies 
kein hilfloser Idea lismus ist, sondern 
ein überlegenes soziales Ordnungs· 
prinzip sein kann, wird auch deutlich, 
wenn man die modeme Sozialphiloso· 
phie von John Rawls hinzuzieht. Rawls 
hält die soziale Ordnung fU r gerecht, 
dieMensehen wählen wllrden, wenn sie 
- hinter einem "Schleier des Nichtwis· 
sens" nicht wissen, an welcher Stelle 
sie leben müssten . EinesolcheOrdnung 
ist nurdenkbar, wenn jedem Rechte und 
Persönl ichkeit zugestanden werden. 
ImAngesichl der NS·Morde formulier
te es der Bischofvon MOnster, Clemens 
August von Galen, in seiner Predigt 
vom 3.August 194 1: 
"Wen" ein/lwl zugegeben wird. dass 
Menschen das Recht haben, lmproduk· 
live Melischen zu IÖlel1, und dies jetzt 
zunächst arme und wehrlose Geistes· 
kranke trijJi. dom, ist grundsätzlich 
der Mord all aflen unproduktiven Me"· 
sehen, also anlillheilbar Kranken. den 
arbeilszmfiihigell Krüppeln, den Inva· 
/iden der Arbeit lind des Krieges, dann 
ist der Mord an IIns ollen. wenn wir alt 
lind schwaclI lind unproduktiv werdell. 
freigegeben" 
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Ein Übermaß an Phantasie wird nicht 
verlangt, den n jeder kann durch Krank
hei t, Unfall und Alterung behindert 
werden, behinderte Kinder oder de
menle Ehern bekommen. Aber das den 
Menschen mögliche Maß an MilgefU h! 
rur andere muss aktivie rt werden, auch 
gegen die Neigung Leid und Fremdar
tiges zu verdrängen. Ob sich eine Ge
sellschaft zu e iner würdigen Ordnung 
ftl f alle verständigen kann, hängt also 
eng damit zusammen, ob sie behinderte 
Menschen ausgrenzt oder integriert . 
Doch wie kan n der unbedingte An
spruch auf MenschenwOrde begründet 
werden, wenn religiöse Grunde in ei
ner kritischen Gesellschaft nicht kOIl
sensfahig s ind? Modeme Philosophen 
wie Jürgen Habennas begründen die 
Geltung moralischer und rechtlicher 
Normen aus dem ständigen Diskurs, 
den die Gesellschaft mit sich fU hrt. So 
lässt sich überzeugend fü r Demokratie 
und Freiheit der Diskursteilnehmer ar
gumentieren. Doch was ist mit denen, 
die am Diskurs nicht teilnehmen kön
nen? Kann der Diskurs bestimmen, wer 
Mensch ist und wem Würdezukommt? 
Hier muss man auf das Rawlsche Kri
teri um zurückgreifen: Der Diskurs 
braucht Regeln, denen jeder Mensch 
zustimmen würde, auch wenn er wüss
te, dass er nicht immer teilnehmen 
kann. Wie die heutige Ökonomie leidet 
auch eine verkürzte Diskurstheorie un
ler Zeitvergessenheit : Eine den Men
schen angemessene Modellvorstel
lung muss berilcksichtigen, dass alle 
Menschen nur eine Zeit ihres Lebens 
aktiv an Diskurs und Produktion teilha
ben. Als Kinder, Greise und in Phasen 
der Hi lfsbedürftigkeit stehen s ie 3m 

. ~ 
Rand. Gleichwohl müssen Staat und 
Gesellschaft sie als Personen und Per
sönl ichkeiten respekti eren. Das iSI kein 
abstrakt-moral isches I)oslulat, sondern 
es ist rational. Denn ohne das Verspre
chen der unbed ingten Anerkennung 
fehlt etwas, das Disk urs und Ökonomie 
zur unbedi ngten Voraussetzung ha ben: 
Vertrauen. Nur Menschen, die darauf 
vertrauen können, in jeder Lebensla
ge ein Mindestmaß an Anerken nung 
und Gegenseitigkeit zu erfahren, si nd 
ihrerseits berei t, eine Rechtsordnung, 
moralische Rege ln, den Diskurs und 
die Arbeitsteilung einer Gesellschaft 
mitzutragen. Dass dieses Mindestmaß 
unantastbar und damit auch nicht dis
kutabel sein soll, macht die Menschen
würde zu einem rationalen Tabu. 

Sol idarität unter Fremden 

Die Menschenwürde ist insofern auch 
die Chiffre rur jene Voraussetzungen, 
von denen es hei ßI, dass der f reihei tl iche 
Staat sie nicht aus sich heraus erzeugen 
könne. So erscheint es als keineswegs 
zuflUlig, dass die Menschenwürde ge
rade heute so oft angerufen wird. Wenn 
Staat und Wirtschaftsgeschehen immer 
anonymer, komplexer und unsteuerba
rer erscheinen, ist das Vertrauen zwi
schen Volk und Führung im Besonderen 
und zwischen Fremden im Allgemei
nen gestört. Demokratie kann aber, so 
der Soziologe Hauke Brunkhorst, nur 
als Solidarität unter Fremden funktio
nieren- und bedarf darum des wechsel
seitigen Vertrauens. In Krisenzei ten ist 
genaudasgefäh rdct: Wer selbst fürchtet 
ausgegrenzt zu werden, misstraut den 
anderen und ist selbst berei t auszugren
zen. So wurden und werden Menschen 
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anfall ig fUr Faschismus, die Antithese 
zur Menschenwürde. 
Doch was ist gewonnen, wenn der Staat 
MenschenwUrde verspricht? Der So· 
ziologe Nik las Luhmann hat skeptisch 
daran erinnert. dass sich WOrde erst im 
sozialen KOlllakt verwirklicht. Kann 
der Staat mehr versprechen als seine 
Bürger halten, wen n viele von ihnen 
etwa nich t bereit s ind, geistig S ehinder· 
teo oder Pflegebedürfti gen respektvoll 
zu begegnen? 
Was der Staat tun soll , formuliert das 
Grundgesetzzweigeteilt: • .Achten" und 
"Schützen". Staat lind Recht achten die 
Menschenwürde, indem sie alle Men
schen als Rechtspersonen anerkennen 
und niemand als Objekt erniedrigen, 
etwa durch Foher, Zwangsarbeit oder 
Menschenversuche. Und schützen die 
Menschenwürde, indem sie in der Ge
sellschaft darur sorgen, dass sich die 
Menschen als PersOnl ichkc iten begeg
nen. 

Für Ge ld zum Obje kt ma che n 

Diese Zweiteilung erlaubt auch eine 
schlilssige juristische Antwort auf d ie 
Frage, ob Menschenwürde abgewo
gen werden kann. Im Verhältnis von 
Staat und Mensch g ilt sie unbedingt. 
Niemand darf rechtlos gestellt oder 
von Staats wegcn Menschenversuchen 
unterworfcn werden. Im Verhältnis der 
Menschcn un tereinander istAbwttgung 
nötig, denn ein Rechtsstaat kan n nicht 
absol ut Menschen voreinander schOl
zen - auch nicht vor Mord oder Ernied
ri gung - ohn e sich selbst au fzu heben. 

Der Grund rechlStheorctiker Rohert 
Alexy unterscheidct darum eine Men-
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schenwürde als unbedingte Regel und 
eine a ls zu optimierendes Prinzip. Die
ser Unterschied wird immer wieder 
deutlich, wo FreiheilS- und Gleich
heitsret:hte gegenüber dcm Staat oder 
auch in der Gesellschaft eingefordert 
werden. Aktuelles Beispiel ist die Anti 
diskri m inierungsgesetzgebung: Wo der 
StaalAusbildungsplätze odcr Wohnun
gen vergibt wäre es fraglos verboten, 
wenn er Menschen wegen ihrcr Behin
derungausschließt. 

Umstriuen ist hier nur das Maß, in dem 
der Staat Rsrdem und sei ne Einrichtun
gen anpassen muss. Ob aber ein priva
ter Vermieter oder Arbeitgeber gene
rell verpflichtet werden kann, bei der 
Auswahl seiner Vertrags partner aufdas 
Kriterium Behinderung zu verzichten, 
is t derzeit noch sehr strittig. Darum ist 
das Thema Antidiskriminierung in ei
nerZeit hoch umstritten, in derder S tarH 
Aufgaben abgibt und nur noch mittel
barreguliert. 

Auch streitbare Fälle lassen sich so in 
zweierlei Licht sehen: Als das Bun
desverwaltungsgericht A nfang der 
1980er Jahre Peepshows als Verstoß 
gegen die Menschenwürde untersagte, 
sahen liberale Kritiker ein grundsätzli
ches Fehlverständnis. Was Betreiber, 
Akteurinnen und Kunden vertraglich 
vereinbaren, dürfe ihnen nich t im Na
men einer von ihnen gar nicht gefUhltcn 
Würde verboten werden. 

Vergleichbar war auch zehn Jahre spll 
ter die Konstellation beim ,,zwcrgen
Weitwurr': Dürfen KleinwOchsigesich 
rur Geld zum Objekt eines Jahrmarkts
Spaßes machen lassen? Manches 
spricht für die liberale Kritik - bis zum 
Zcitalter von Hartz IV. Wenn es nämlich 
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nicht mehr fre ie Entscheidung, son
dern ex istenzie lle Not ist, sich fU r an
dere zum Objekt zu machen und wenn 
der Sozia lstaat sa gt: Jeder legale Job ist 
zumlllbar - dann wird es ei ne Frage der 
Menschenwürde. 

Denn die, so haben es die höc hsten Ge
richte sei t Mitte der I 950er Jahre gesc
hen, gebietet, dass der soziale Rechts
staat fLlrdas Ex istenzmi nim umeinsteh l 
lind als Rechtsatlspruch ausgestaltet. 

Das Sozia lhilferecht ist so entstanden. 
Schon FricdrichSchil lcrwusste 1796: 

" Würde des Menschen - Nichts mehr 
davon, ich bitt Euch. Zu essen gebt ihm, 
zu wohnen, Habt Ihr die Blöße bedeckt. 
gib/siehdje Wiirdevonselbst." 

Man kann das als Antwort auf den Zeit
genossen Kant de uten: Rechtl iche und 
moralische Würde si nd nichts ohne ihre 
sozialen Vorau!>Setzungen. Es sollte 
noch dauern, bis der soziale Rechts
staat als Garant dieser Voraussetzun
gen e ingesetzt wurde. Und umstritten 
ist das vcrfassun gsrcchtl ich geschützte 
Existenzmin imum bis heute: Umfasst 
es mehr als Essen, Obdach, medizini
sche Grundversorgung? Schi llers Zeit 
erfasste die po litische und rechtl iche 
Bedeutung der wechselseit i gen Abhä 11-

gigkeitder Menschen. 

Heute ist diese v iel weiter fortgeschrit
ten. Es ist schwerer geworden, mit we
nig G~ld ein "würdiger Armer" zu sein, 
wenn IIn mcr größere Teile des Lebens 
über den Markt und immer weniger 
durch dic Gemeinschaften von Fami
lie, Nachbarschaft und Gemeinde ver
mittelt werden. Man braucht mehr als 
das nackte Leben, um in der heutigen 
Gese llschaft Mi ndestvoraussetzungen 

von Würde, Freiheit und Gleichheit zu 
sichem. 

Aber ist es mit Geld allein getan? Eine 
Antwort formulien e schon kurz vor der 
Revolution von 1848 ein pol itischer 
Vertreter der katholischen Sozial lehre, 
Franz Josefvon Buß: 

" Vielmehr sol/ der heilbare Arme vol/
kommen rehabilitiert werden; er soll 
sich zu der Stel/ung erheben, VOll wei
cher er herabgestiegen war; er sol/ das 
Gefühl seiner persönlichen Wiirde wie
dergewinnen und mit ihr ein neues Le
ben ( .. .). DieseRehahilitation wird man 
durch eine vol/ständige Unterstützung, 
welche sich an die Ursache des Elends 
selbst, zum Zweck, sie aufzuheben. 
wendet, erwirken .. 

Rehabilitation wird hier noch nicht in 
einem engen medizinischen Sinn ver
standen und nich t mehr als der Rechts
begri ff, der es zuerst war. Gemeint ist 
eine im umfassenden Sinne soziale Re
habi litation behindener Menschen und 
anderer, die VOn Not und Armut bedroht 
sind. Menschenwürde schützen, heißt 
im sozialen Rechtsstaat die Voraus
setzungen fur Se lbstbestimmung und 
Tei I habe aller wiederherzus tellen, auch 
derer, die besondere Unterstützung 
brauchen. 

So verstanden ist die Rehabilitation 
beh inderter Menschen durch die So
zialle istungslräger weit mehr als ein 
Rechenexempel, um Sozialhilfe oder 
Renten zu venncidcll. Sie ist ei n Kem 
des Existenzminim ums, das die Gesel l
schaft allen schuldet, wenn sie wei ter 
Vertrauen in sich haben will. 0 

Der Artikel erschien erstmals in 
"Menschen ", AlIsgabe04/2005. 
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